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Mandanteninformation 
 
 
 

Neue Meldepflichten des Arbeitgebers ab 2011 
 
 
 
Mit dem Jahreswechsel 2010/2011 entstehen dem Arbeitgeber neue Meldepflichten. 

Die Spitzenverbände der Sozialversicherung haben bestimmt, dass für jeden 

Versicherten (Arbeitnehmer) neben den Personen-Daten auch Angaben über seine 

Tätigkeit und Schul- und Berufsausbildung gemacht werden müssen. 

 

Durch das neue elektronische Meldesystem werden der Agentur für Arbeit kontinuierlich 

alle notwendigen Angaben mitgeteilt, die bislang vom Arbeitgeber in Papierform 

bescheinigt werden mussten. Ab 2012 soll so die Berechnung und Gewährung von 

Arbeitslosengeld und Zuschüssen beschleunigt und vereinfacht werden. 

 

Die nötigen Angaben müssen von allen Arbeitnehmern eingeholt und bis spätestens   

31. November 2011 für die Lohnabrechnung erfasst werden. 

 

Damit wir die korrekten Daten melden können, bitten wir Sie, den beigefügten 

Fragebogen auszufüllen und an uns zurück zusenden. 

 

In Zukunft bitten wir Sie, von jedem neu angestellten Arbeitnehmer einen 

entsprechenden Personalfragebogen ausfüllen zu lassen und uns zusammen mit den 

Arbeitsverträgen, Lohnsteuerkarte, etc. einzureichen. Einen Vordruck finden Sie anbei. 

 

 

Alle Fragebögen stehen ab sofort auch zum Download auf unserer Website in der Rubrik 

"Aktuelles" bereit. 

www.btk-kanzlei.de 
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Mitarbeiterfragebogen 

 
 

Arbeitgeber:   ________________________________ 
 
 
 
Name des Mitarbeiters:  ________________________________ 
 
 
Berufsbezeichnung:   ________________________________ 
     
 
Tätigkeitsbezeichnung: _________________________________ 
    (bitte so genau wie möglich) 
 
 
Vertragsform:      □ Teilzeit 
       □ Vollzeit 
 
 
höchster Schulabschluss:    □ Hauptschule 
       □ Realschule 
       □ Abitur 
       □ keine Ausbildung 
 
höchster berufl. Ausbildungsabschluss: 
       □ ohne Ausbildung 
       □ abgeschlossene Berufsausbildung 
       □ Meister 
       □ Bachelor 
       □ Master 
       □ Diplom 
       □ Promotion 
 
Die Wochenarbeitszeit beträgt ______ Stunden und verteilt sich wie folgt auf die 
Wochentage 
 
Montag      Dienstag    Mittwoch Donnerstag     Freitag  Samstag Sonntag 
 
______      _______      _______ _________     ______  _______ _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


